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Haager Übereinkommen 

«Eine spannende
Chance für die Schweiz, 
ein internationaler
Handelsgerichtshub 
zu werden»

Das Haager Übereinkommen über Gerichtsstands-
vereinbarungen (HGvÜ) tritt in der Schweiz am  
1. Januar 2025 in Kraft und soll die internationale 
Gerichtszuständigkeit und die grenzüberschreitende 
Anerkennung von Entscheidungen regeln.

Hans-Ulrich Kupsch, Rechtsanwalt, 
Partner und Head Litigation & Arbit-
ration der Wirtschaftskanzlei Blum & 
Grob Rechtsanwälte AG, erläutert, was 
der Beitritt zum HGvÜ für die Schweiz 
rechtlich und wirtschaftlich bedeutet.    

Herr Kupsch, der Bundesrat sagt, der 
Beitritt zum Haager Übereinkommen 
mache grenzüberschreitende Rechts-
streitigkeiten für Unternehmen bere-
chenbarer und senke die Verfahrenskos-
ten. Sehen Sie das auch so?
Die Verfahrenskosten des jeweiligen 
Gerichtsverfahrens bleiben die glei-
chen. Die Rechtskosten von Unterneh-
men, die mit grenzüberschreitenden 
Streitigkeiten konfrontiert werden, 
können sich aber durch das Überein-
kommen trotzdem senken, wenn statt 
verschiedenen möglichen Gerichts-
ständen nur einer infrage kommt. Man 
sieht sich sonst bisweilen genötigt, im 
Vorfeld gerichtlicher Schritte in ver-
schiedenen Jurisdiktionen zu analy-
sieren, ob die Gerichte dort eine Zu-
ständigkeit bejahen, welches Recht 
diese Gerichte in der Sache anwenden 
würden, wie die Chancen nach diesem 
Recht stehen, mit welchen Verfahrens-
kosten und welcher -dauer zu rechnen 
ist. Mit einer sauberen Gerichtsstands-
vereinbarung liess sich dies aber auch 
bereits bisher weitgehend vermeiden. 
Es ist ja nicht so, dass mit dem HGvÜ 
das Institut der Gerichtsstandsverein-
barung überhaupt erst erfunden wird, 
sondern die Vereinbarung soll Lücken 
schliessen und so für mehr Rechtssi-
cherheit sorgen. Die Aussage ist aber 
richtig: Ja, das HGvÜ kann dazu beitra-
gen, Streitigkeiten berechenbarer und 
kostengünstiger zu machen. 

Wo wird es für Unternehmen denn 
konkret verbindlicher und damit auch 
einfacher werden? Gibt es Beispiel-Fäl-
le, die sich im nächsten Jahr tatsäch-
lich einfacher lösen lassen?
Im nächsten Jahr wird sich durch das 
HGvÜ wenig ändern, denn anwend-
bar ist es in der Schweiz ohnehin nur 

Schweiz wie die USA oder China. Die In-
kraftsetzung in der Schweiz ist also nur 
ein Etappenziel. Die Schweiz sollte sich 
zum Ziel setzen, dass die Vereinbarung 
von möglichst vielen Handelspartners 
akzeptiert wird und sie entsprechend 
promoten.

In der «Botschaft zur Genehmigung 
und Umsetzung des Haager Überein-
kommens über Gerichtsstandsverein-
barungen» vom 24. Mai 2023 heisst es, 
dass besonders KMU in der Vergangen-
heit unter den Rechtsunsicherheiten zu 
leiden hatten. Können Sie das aus Ihrer 
Erfahrung bestätigen?
Nein, denn in den allermeisten Rechts-
streitigkeiten, die ich in der letzten Zeit 
für KMU geführt habe, war der Ge-
richtsstand kein Streitpunkt. Aber ich 
verstehe das Argument: Für ein KMU ist 
es eine viel unangenehmer empfundene 
Situation, wenn man im Ausland in Ver-
fahren involviert wird, als für ein global 
tätiges Unternehmen. Wenn das HGvÜ 
den KMU leichter macht, in ihren Ver-
trägen einen Schweizer Gerichtsstand 
auszuhandeln, z.B. weil es im Zuge die-
ser Initiative möglich wird, dass einige 

zu subventionieren. Zudem müssen die 
Gerichte dann ihre Kapazitäten kräftig 
aufstocken, auch das Bundesgericht. 
Viele Gerichtsverfahren dauern heute 
viel zu lange. Bleiben die Kapazitäten 
gleich, kommen aber durch das HGvÜ 
noch mehr Fälle, so wäre das nicht gut. 
Die Qualität der Rechtsprechung in der 
Schweiz ist aber hoch. Ich sehe also vor 
allem für ausländische Unternehmen 
einen Vorteil, wenn sie mit anderen aus-
ländischen Handelspartnern ein staat-
liches Gerichtsverfahren in der Schweiz 
und auf Englisch vereinbaren können 
und so Rechtsprechung «made in Swit-
zerland» bekommen.  

Wird das HGvÜ auch das als kläger-
freundlich eingestufte «Forum Shop-
ping» eindämmen?
Das Erheben von negativen Feststel-
lungsklagen (Torpedo-Klagen) bei ei-
nem besonders langsamen Gericht, um 
die Leistungsklage der anderen Partei 
mit der Einrede der anderweitigen 
Rechtshängigkeit zu blockieren (Fo-
rum Shopping) ist eine Prozesstaktik, 
welche z.B. unter dem LugÜ noch be-
schränkt möglich ist. Forum Shopping 
kann also Instrument für Kläger wie 
auch Beklagte sein. Das HGvÜ schliesst 
jedoch Parallelverfahren dadurch aus, 
dass die Gerichte in den anderen Ver-
tragsstaaten ein neues Verfahren in 
dieser Jurisdiktion grundsätzlich aus-
zusetzen bzw. die Klage abzuweisen 
haben. Das Argument der anderwei-
tigen Rechtshängigkeit ist im HGvÜ 
nicht zulässig. In diesem Sinne stimmt 
es, dass das Forum Shopping durch das 
HGvÜ eingedämmt wird. 

Wie wird sich das HGvÜ in den nächsten 
Jahren entwickeln?
Es ist zu hoffen, dass weitere wich-
tige Staaten wie die USA oder China 
das Übereinkommen ratifizieren. Dies 
auch vor dem Hintergrund, dass die 
Einbindung der USA in das internatio-
nale System der Urteilsanerkennung 
ein Hauptziel des HGvÜ darstellte und 
seine Regelungen erst dann ihr volles 
Potenzial entfalten würden. Ausser-
dem hätte die Ratifizierung durch die 
USA auch eine Sogwirkung auf andere 
Staaten. Das Ergebnis der Wahlen in 
den USA trübt allerdings die Aussich-
ten dafür. Mich würde wundern, wenn 
sich die USA in den nächsten vier Jah-
ren um internationale Rechtsverein-
heitlichung bemühen würden.

Das HGvÜ kann dazu 
beitragen, Streitigkeiten 
berechenbarer und 
kostengünstiger zu machen. 
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Steckbrief

für Gerichtsstandsvereinbarungen, die 
nach der Inkraftsetzung in der Schweiz 
abgeschlossen wurden. Die Vertrags-
staaten des HGvÜ und so auch die 
Schweiz sind jedoch dazu verpflichtet, 
Urteile aus einem anderen Vertrags-
staat anzuerkennen und zu vollstrecken, 
ohne dessen Begründetheit zu über-
prüfen. Dies soll sicherstellen, dass die 
gefällte Entscheidung auch tatsächlich 
ihre Wirkung entfaltet. Das Überein-
kommen über die gerichtliche Zustän-
digkeit und die Anerkennung und Voll-
streckung von Entscheidungen in Zivil- 
und Handelssachen (Lugano-Überein-
kommen, LugÜ), welches grundsätzlich 
für die EU und für die EFTA-Staaten 
Schweiz, Norwegen und Island (ohne 
Liechtenstein) gilt, regelt die gericht-
liche Zuständigkeit sowie die Anerken-
nung und Vollstreckung von Urteilen in 
Zivil- und Handelssachen zwischen den 
Vertragsstaaten. In dem Anwendungs-
bereich des LugÜ ändert sich also auch 
hinsichtlich der Anerkennung nichts. 
Verbindlicher und einfacher wird die 
Situation für Unternehmen aber si-
cherlich in Bezug auf Streitigkeiten mit 
Parteien aus dem Vereinigten König-
reich. Dort hat der Brexit dazu geführt, 
dass das LugÜ nicht mehr gilt. Hier wird 
eine wichtige und als störend empfun-
dene Lücke geschlossen. Zudem gibt es 
einige wenige Länder, die beim HGvÜ 
Mitglied sind, nicht aber beim LugÜ 
(so beispielsweise Mexiko und Singa-
pur). Auch im Rechtsverkehr mit diesen 
Ländern ist das Abkommen hilfreich. 
Zur wirklichen Bereicherung wird das 
Übereinkommen aber erst, wenn noch 
mehr Länder das Übereinkommen rati-
fizieren, die nicht schon LugÜ-Mitglie-
der sind, z.B. Haupthandelspartner der 

Kantone englischsprachige, interna-
tionale Handelsgerichte einrichten und 
weil die ausländischen Vertragsstaaten 
des HGvÜ das in der Schweiz ergangene 
Urteil dann auch anerkennen und voll-
strecken müssen, wird dies sicherlich 
als Vorteil empfunden. Üblicherweise 
werden ja auch Gerichtsstand und an-
wendbares Recht im Paket vereinbart. 
Natürlich fühlen sich Schweizer Unter-
nehmen wohler, wenn sie ihre Verträge 
unter Schweizer Recht und mit einem 
heimischen Gerichtsstand abschliessen. 
Ich sage aber in Bezug auf den Vorteil 
bewusst «empfunden», denn vielleicht 
wäre ja auch für ein solches KMU im 
konkreten Fall viel vorteilhafter, wenn 
der Gerichtsstand im Ausland wäre.

Inwieweit ist die von mehreren Kan-
tonen geplante Errichtung von spezia-
lisierten Gerichten für internationale 
Handelsstreitigkeiten von Bedeutung?
Für die Schweizer Unternehmen kann 
dies ein Verkaufsargument für den Ge-
richtsstand Schweiz sein. Gedacht ist 
diese neue Institution aber vor allem 
auch für internationale Streitigkeiten, 
bei denen die Schweiz ein neutraler 
Gerichtsstand ist, so wie dies in inter-
nationalen Schiedsstreitigkeiten funk-
tioniert, in denen sich Zürich und Genf 
als attraktive Standorte positioniert 
haben. Das ist eine Entwicklung, auf die 
ich sehr gespannt bin. Für solche inter-
nationalen Streitigkeiten müssten die 
Gerichtsverfahren aber kostdeckend 
sein. Ich sehe es nicht als Aufgabe des 
Schweizer Staates an, solche Verfahren 
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